
1.9 Freistellungsregelungen D 

Unterweisung 

Stand: 

01.01.2019 

Neue Zuordnung von Gegenständen 

Abschnitt 2.1.5  

Klassifizierung von Gegenständen als Gegenstände,  

die gefährliche Güter enthalten, n.a.g  

Bemerkung 

Für Gegenstände, die keine bereits bestehende offizielle Benennung für die 

Beförderung haben und die nur gefährliche Güter im Rahmen  der im Kapitel 3.2  

Tabelle A Spalte 7a  zugelassenen Grenzwerte für begrenzte Mengen enthalten,  

siehe UN-Nummer 3363 und Sondervorschrift 301 des Kapitel 3.3.   

Gefährliche Güter in Maschinen oder 

Gefährliche Güter in Geräten 

Diese Eintragung gilt nur für Maschinen oder Geräten, die 

gefährliche Güter als Rückstände oder als Bestandteil der 

Maschinen oder Geräte enthalten. Sie darf nicht für 

Maschinen oder Geräte verwendet werden, für die in Kapitel 

3.2 Tabelle A bereits eine offizielle Benennung für die 

Beförderung besteht. 

…………………………………………………….. 


